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Bruchhausen-Vilsen, 19.01.2012 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

durch den erfolgreichen Abschluss in der Einführungsphase (zehnte Klasse) nehmen Sie in der Quali-

fikationsphase (11. und 12. Jahrgang) an einem System von Kursen teil. Den Abschluss der Qualifika-

tionsphase bildet das Abitur, das sich aus den im 11. und 12. Jahrgang eingebrachten Leistungen und 

der eigentlichen Abiturprüfung zusammensetzt. 

Ihnen ist bekannt, dass der erfolgreiche Besuch der gymnasialen Oberstufe zum Erwerb der Allgemei-

nen Hochschulreife führt. Um Ihnen die dafür notwendige Planung zu erleichtern, erhalten Sie mit 

diesem Leitfaden die wichtigsten Informationen zur gymnasialen Oberstufe und zur Abiturprüfung. 

Dabei stützen sich alle Inhalte auf die im niedersächsischen Gesetzblatt einsehbaren und vollständig 

formulierten Verordnungen und ergänzenden Bestimmungen. Diese Rechtsvorschriften (Gesetze, Er-

lasse, Verordnungen und Kommentare) können Sie jederzeit unter der URL: www.schure.de nachlesen 

oder bei der Schulleitung erfragen.  

So gibt es für jede Schülerin und jeden Schüler unter Berücksichtigung der dargelegten Pflichtaufla-

gen eine Vielzahl von Prüfungsfachkombinationen, die an unserem Gymnasium möglich sind. Der 

Unterricht in der Qualifikationsphase ermöglicht also einen individuellen Abschluss, der durch ver-

bindliche Auflagen sicherstellt, dass Sie ein Fundament an Allgemeinbildung und Kompetenzen erzie-

len.  

Im Folgenden beziehen wir uns auf die umfangreiche Informationsschrift des niedersächsischen Kul-

tusministeriums (URL: www.mk.niedersachsen.de) aus dem Jahr 2011, die sich mit diesem Thema 

beschäftigt. Der Leitfaden verdeutlicht Ihnen mit Antworten auf 20 Fragen in der notwendigen Aus-

führlichkeit den verpflichtenden Rahmen und zeigt innerhalb dessen Möglichkeiten einer individuellen 

Schwerpunktsetzung auf.  

Fragen zu der Planung Ihres Oberstufenunterrichts, die Sie hier nicht beantwortet finden, empfehlen 

wir in einem Beratungsgespräch mit Ihrem Klassenlehrer, dem Tutor oder dem Oberstufenkoordinator 

zu klären. Achten Sie auch auf den Jahresplan unseres Gymnasiums: Dieser liegt abrufbar auf der 

Schul-Homepage (URL: www.gymnasium-bruvi.de) und legt die Termine für die Oberstufeninforma-

tionsveranstaltung, den Punkteschluss der einzelnen Semester sowie die Daten für das schriftliche und 

mündliche Abitur durch das Land Niedersachsen fest. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start, Erfolg und Freude in der Oberstufe am Gymnasium  

Bruchhausen-Vilsen! 

 

Reinhard Heinrichs, OStD, Schulleiter           Jana Wessels, OStR`                                 

          

 

 

http://www.schure.de/
http://www.mk.niedersachsen.de/
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Erste Orientierung in der gymnasialen Oberstufe 

In diesem Kapitel finden Sie Antworten auf Fragen rund um die Gliederung der gymnasialen Oberstu-

fe, mit dessen erfolgreichen Besuch Sie die Berechtigung zur niedersächsischen Abiturprüfung erwer-

ben. 

1. Wie muss ich mir allgemein den Aufbau einer gymnasialen Oberstufe vorstellen? 

Die Oberstufe gliedert sich in die: 

 

2. Unter welchen Voraussetzungen werde ich in die gymnasiale Oberstufe aufgenommen? 

 Haben Sie den Erweiterten Sekundarabschluss I erworben und beim Eintritt in die Einfüh-

rungsphase das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, sind Sie zum Schulbesuch berechtigt. 

 Wurde der Erweiterte Sekundarabschluss I an einer Realschule erworben, starten Sie im 10. 

Jahrgang des Gymnasiums, da dieser gleichzeitig als Einführungsphase der Oberstufe gilt. 

3. Wie lange dauert der Besuch der gymnasialen Oberstufe und wie wirkt sich ein Auslandsaufenthalt    

darauf aus?  

 Im Regelfall dauert der gymnasiale Besuch drei Jahre. Wird die Einführungsphase über-

sprungen, dauert er mindestens zwei Jahre, jedoch durch die Wiederholung eines Jahrgangs 

höchstens vier Jahre.  

Einführungsphase (10. Jahrgang): Der Unterricht findet 
überwiegend im Klassenverband mit weitestgehend 
vorgegebenen Fächern statt. Zudem haben Sie die 
Möglichkeit im Fach Kunst und den Naturwissenschaften 
Wahlen zu treffen, die dann in Kursen unterrichtet 
werden. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf 
unserer Homepage unter der Kategorie Oberstufe Ÿ 
Einführungsphase, die auch den Einwahlbogen der 
Fächerbelegungen abrufbereit hält. Ansprechpartner für 
die Einführungsphase ist OStR` S. Husmann. 

Qualifikationsphase (11. und 12. Jahrgang): Der Unterricht 
findet in einem System von Kurskombinationen mit 
Fachinhalten auf grundlegendem (gA) und erhöhtem 
Anforderungsniveau (eA) statt, dessen individuelle Gestaltung 
im Rahmen der Vorgaben möglich ist. Sowohl den 
Einwahlbogen für die Qualifikationsphase als auch die 
Prüfungsfachkombinationen finden Sie auf der Homepage 
unter der Kategorie Oberstufe Ÿ Qualifikationsphase. 
Ansprechpartner für die Qualifikationsphase ist StD Dr. V. 
Herholt  

mündliche und schriftliche 
Abiturprüfung 
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 Die Qualifikationsphase kann zur Wiederholung einer nicht bestandenen Abiturprüfung für 

ein weiteres Schuljahr besucht werden. 

 Derjenige, der nicht vor dem Ablauf der Höchstzeit (vier Jahre) zur Abiturprüfung zugelassen 

worden ist, muss das Gymnasium verlassen. 

 Erbrachte Leistungen des Schulbesuchs im Ausland können in der Regel nicht auf die in der 

Einführungsphase oder der in der Qualifikationsphase zu erbringenden Leistungen angerech-

net werden. Das Kultusministerium (URL: www.mk.niedersachsen) stellt dazu das ĂMerkblatt 

Auslandsschulbesuchñ zur Verf¿gung.  

 

4. Wie erfolgt die mündliche und schriftliche Leistungsbewertung in der gymnasialen Oberstufe?  

Sie erhalten in jedem Fach und in jedem Halbjahr Leistungsbeurteilungen, die mit einer Note der 

sechsstufigen Notenskala bewertet wird. Erst in der Qualifikationsphase (Jahrgang 11 und 12) werden 

die Noten je nach Notentendenz in Punkte umgesetzt:  

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

 + 1 - + 2 - + 3 - + 4 - + 5 -  6  

Punkte 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01  00  

 

Erzielte Leistungen werden in der: 

 Einführungsphase in Halbjahreszeugnissen 

 Qualifikationsphase in Studienbüchern, die Sie als Schüler/in führen, dokumentiert. 

5. Wie viele Klausuren erwarten mich in der gymnasialen Oberstufe? 

Die Anzahl und Dauer der Klausuren wird durch Fachkonferenzbeschlüsse und Verordnungen (VO-

GO) festgelegt. Auf unserer Homepage finden Sie unter der Kategorie Oberstufe Ÿ Leistungsbeurtei-

lung auch die Anzahl und Gewichtung der Klausuren für die Einführungs- und Qualifikationsphase. 

 In der Einführungsphase werden in allen Fächern, außer Sport, Klausuren geschrieben. Da-

bei soll die Dauer der Klausur zwei Unterrichtsstunden möglichst nicht überschreiten. Aus-

nahmen bilden jedoch themenspezifische Schwerpunkte (z.B. freie und textgebundene Erörte-

rung im Fach Deutsch). Ist das Ergebnis bei mehr als 30% der Klausuren in einer Lerngruppe 

schlechter als ausreichend, wird diese in der Regel nicht gewertet. 

 In den fünf Abiturprüfungsfächern der Qualifikationsphase werden im ersten Schuljahr 

(Jahrgang 11) jeweils drei Klausuren und im dritten Schulhalbjahr (Jahrgang 12/1) jeweils 

zwei Klausuren geschrieben. Im vierten Schulhalbjahr (Jahrgang 12/2) wird in allen Fächern 

jeweils eine Klausur geschrieben. 

 Im Fach Sporttheorie wird pro Schulhalbjahr eine Klausur geschrieben. 

 In dem Fach Kunst kann jedoch eine Klausur durch eine fachpraktische Arbeit, ggf. auch ohne 

schriftlichen Aufgabenteil ersetzt werden. 

 Die Dauer der Klausuren beträgt in den Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau zwei bis 

vier Unterrichtsstunden. 

 In den Fremdsprachen, die erst in der Einführungsphase starten, können während des ersten 

und zweiten Schulhalbjahres auch mehr als eine Klausur geschrieben werden, die dafür kürzer 

ausfallen können.  

http://www.mk.niedersachsen/
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 Im dritten Halbjahr (12/1) schreiben Sie in den vier schriftlichen Prüfungsfächern jeweils 

mindestens eine Klausur unter Abiturbedingungen. Der einheitliche Termin und die Dauer 

richten sich danach, ob es sich um eine P4 oder P5-Klausur handelt und werden durch die 

Schulleitung festgelegt. 

 Ist das Ergebnis bei mehr als 50% der Klausuren in einer Lerngruppe schlechter als 05 Punkte, 

wird diese in der Regel nicht gewertet. Ausnahmen werden durch die Schulleitung bestimmt.  

 Achten Sie bitte darauf, dass massive und häufige Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit in der 

deutschen Sprache zum Abzug von einem oder zwei Notenpunkten führen können. Das gilt 

auch für Verstöße gegen die äußere Form in einer Klausur, Facharbeit oder schriftlichen Fest-

legung im Seminarfach. Insgesamt gelten als Richtwerte die Abiturvorgaben.  

6. Schreibe ich im Seminarfach Klausuren? 

Nein, im Seminarfach treten gleichwertige Festlegungen von Schülerleistungen, die sich z.B. auf 

schriftliche Hausarbeiten, Referate, Präsentationen oder Projekte beziehen. Die Bewertung des Halb-

jahres, in dem die Facharbeit geschrieben wird (Jahrgang 11/2), geht zu 50% in das Halbjahresergeb-

nis ein. Zudem werden Thema und Benotung der Facharbeit auf dem Abiturzeugnis unter der Rubrik 

Bemerkungen eingetragen.  

Weiterführende Informationen zum Seminarfach erhalten Sie auf der Homepage unter der Kategorie 

Fachschaften Ÿ Seminarfach Ÿ Handreichung. Ansprechpartnerin ist OStR` J.M. Döhl. 

7. Habe ich in der Oberstufe eine Teilnahmepflicht? 

Ja, Sie sind verpflichtet regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. Fehlen Sie zu häufig aus selbst zu 

vertretenden Gründen, können Ihre Leistungen in einem Fach nicht beurteilt werden, sodass der Unter-

richt mit Ăungen¿gendñ bzw. mit 00 Punkten abgeschlossen wird. 

 Ist der Grund nicht selbst zu vertreten (z.B. Krankheit), so entscheidet in der Einführungs-

phase die Klassenkonferenz, ob eine Versetzung dennoch möglich ist.  

 In der Qualifikationsphase wird der Unterricht in beiden Fällen als nicht teilgenommen be-

wertet. Einbringungsverpflichtungen können damit nicht erfüllt werden! 

 Sollten Sie den Unterricht versäumen, wird Ihnen Gelegenheit gegeben, nachträgliche Leis-

tungen zu erbringen, die eine Beurteilung ermöglichen. Gegebenenfalls muss der Kurs in der 

Qualifikationsphase in einem der folgenden Halbjahre erneut belegt werden. 

 Ihre Teilnahmepflicht besteht auch für Unterricht, für den Sie sich über die Verpflichtungen 

und die Pflichtwochenstundenzahl hinaus angemeldet haben. In Ausnahmefällen kann Sie das 

Gymnasium auf Antrag von der Teilnahmepflicht befreien.  

8. Wie viele und welche Fremdsprachen muss ich in der Oberstufe belegen?  

 Sie müssen in der Einführungsphase grundsätzlich mindestens zwei Fremdsprachen belegen, 

darunter mindestens eine aus dem Sekundarbereich I fortgeführte Pflicht- oder Wahlpflicht-

fremdsprache. 

 Dagegen besteht keine Pflicht zur Teilnahme an einer zweiten Fremdsprache, wenn Sie diese 

im Sekundarbereich I der Realschule oder der nach Schuljahrgängen gegliederten Kooperati-

ven Gesamtschule oder der Integrierten Gesamtschule als Wahlpflichtfremdsprache mindes-

tens fünf Schuljahre lang durchgehend erlernt haben. 

 In der Qualifikationsphase müssen Sie mindestens eine Fremdsprache (im sprachlichen 

Schwerpunkt mindestens zwei) durchgehend belegen und einbringen. 
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 Die nachfolgende Grafik zeigt Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Fremdsprachenbedin-

gungen der Oberstufe zu erfüllen. 

 Eine neu begonnene Fremdsprache müssen Sie in der gesamten Oberstufe 4-stündig belegen. 

 Die Noten aus zwei Halbjahren in der Qualifikationsphase in dieser Fremdsprache gehen in 

die Abiturdurchschnittsnote zusätzlich zu den vier Halbjahreszeugnissen einer durchgängig 

betriebenen Fremdsprache ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsorganisationen in der Einführungs- und Qualifikationsphase 

In diesem Kapitel wird Ihnen die Struktur der Oberstufe hinsichtlich der Unterrichts- und Belegungs-

verpflichtungen aufgezeigt. 

9. Wie ist der Unterricht in der Einführungsphase aufgebaut?  

Der Unterricht im Jahrgang 10 gliedert sich in den Pflicht- und Wahlunterricht. Dafür sind die Unter-

richtsfächer bestimmten Aufgabenfeldern zugeordnet, die erst für die Pflichtbelegungen in der Quali-

fikationsphase und für die Wahlbedingungen der Abiturfächer von Bedeutung sind.  

 Der Unterricht in den Fremdsprachen, den Fächern Religion, Werte und Normen und Sport 

sowie im Wahlbereich kann im Klassenverband oder klassenübergreifend eingerichtet werden. 

 Der übrige Unterricht (z.B. Deutsch, Mathematik, Geschichte) wird im Klassenverband erteilt. 

 Im Wahlunterricht können Sie zu Beginn des zweiten Halbjahres (10/2) ein Fach wechseln, 

aufgeben oder neu beginnen.  

 Sollten Sie die Möglichkeit nutzen, eine Naturwissenschaft durch Informatik zu ersetzen, soll-

ten Sie frühestens im zweiten Halbjahr (10/2) davon Gebrauch machen. Im ersten Halbjahr 

(10/1) ist es besser, Informatik als nicht versetzungsrelevantes Wahlfach auszuprobieren. In 

jedem Fall sind drei der vier Fächer als Pflichtfächer durchgängig zu belegen. 

 

Möglichkeit A 

Englisch 5 6 7 8 9 10   

       11 12 

Französisch oder Latein  6 7 8 9 10   

          

Möglichkeit B 

Englisch 5 6 7 8 9 10   

         

Französisch oder Latein  6 7 8 9 10   

         

neue Fremdsprache      10 11 12 

          

Möglichkeit C 

Englisch 5 6 7 8 9 10   

         

neue Fremdsprache      10 11 12 

  
M
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Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die abzuleistenden Wahl- und Pflichtstunden: 

Bereich Aufgabenfelder Fächer 
Wochen-

stunden 

Pflichtunterricht 

A 

Deutsch 3 

1. Fremdsprache (Englisch) 3 

2. Fremdsprache (Französisch / Latein)
1) 2) 

4
3) 

Musik
4) 

2 

Kunst
4) 

2 

B 

Geschichte 2 

Erdkunde 2 

Politik/Wirtschaft
5) 

2 

Ev. Religion, Werte und Normen 2 

C 

Mathematik 4 

Biologie
6) 

2 

Chemie
6) 

2 

Physik
6) 

2 

 Sport 2 

Wahlunterricht  
Informatik, Darstellendes Spiel, Sporttheorie

8)
, 

Wahlfremdsprache
7) x

9) 

Schülerpflichtstundenzahl 34 

Schülerhöchststundenzahl 34 + x 
 

Fußnoten gemäß Anlage 1 zu §8 Abs. 1 VO-GO: 

 

1) Wer im Sekundarbereich I keine zweite Fremdsprache erlernt hat, hat in der Einführungsphase mit einer zweiten Fremd-

sprache neu zu beginnen und diese als Pflichtfremdsprache in der Qualifikationsphase durchgehend vierstündig zu belegen. 

2) Die Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache entfällt, wenn diese in der Mittelstufe als 

Wahlpflichtfremdsprache mindestens fünf Schuljahre lang durchgehend erlernt worden ist. 

3) An die Stelle der ersten oder zweiten Pflichtfremdsprache kann nach Wahl der Schülerin oder des Schülers eine dritte 

Pflichtfremdsprache mit vier Wochenstunden treten. Diese ist in der Qualifikationsphase durchgehend vierstündig zu bele-

gen, wenn mit der Fremdsprache in der Einführungsphase neu begonnen worden ist. Wird eine dritte Pflichtfremdsprache in 

der Einführungsphase zusätzlich zu einer ersten und zweiten Pflichtfremdsprache belegt, so kann nach Entscheidung der 

Schule der Unterricht in der dritten und in der zweiten Pflichtfremdsprache jeweils dreistündig belegt werden. 

4) An die Stelle des Faches Kunst oder Musik kann nach Wahl des Schülers das Fach Darstellendes Spiel treten. 

5) Im Fach Politik/Wirtschaft wird im Umfang von mindestens zehn Stunden je Schuljahr Unterricht zur Studien- und Be-

rufswahl durchgeführt. 

6) An die Stelle einer Naturwissenschaft kann nach Wahl der Schülerin oder des Schülers das Fach Informatik treten. 

7) Eine Wahlfremdsprache, die ergänzend zur ersten und zweiten Pflichtfremdsprache angeboten wird, kann zwei-, drei- oder 

vierstündig erteilt werden. 

8) Sofern Sport als Prüfungsfach gewählt wird, ist im zweiten Schulhalbjahr zusätzlich zweistündiger Unterricht in Sportthe-

orie zu belegen. 

9) Die Schulen erhalten ein Stundenkontingent zur schuleigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung. Die Lehrerstunden aus 

diesem Kontingent dürfen für Intensivierungs- und Vertiefungsstunden, für Differenzierungsmaßnahmen, für Fördermaß-

nahmen sowie für das Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften verwendet werden. 

 

10. Wie ist der Unterricht in der Qualifikationsphase aufgebaut?  

Sie wissen, dass die Qualifikationsphase die Schuljahre 11 und 12 umfasst. Neben den Leistungen der 

vier Schulhalbjahre gehen die Leistungen in den Abiturprüfungen in die Berechnung der Gesamtquali-

fikation und damit in die Abiturdurchschnittsnote ein. 
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Man unterscheidet in der Qualifikationsphase folgende Fächerarten: 

Kernfächer Deutsch, Fremdsprache, Mathematik  

Schwerpunktfächer die beiden den Schwerpunkt kennzeichnenden Fächer 

Ergänzungsfächer  alle sonstigen Fächer, in denen Mindestbelegungs- und Einbringungsver-

pflichtungen bestehen 

Seminarfach ein Fach, in dem wissenschaftspropädeutische bzw. berufsvorbereitende Ar-

beitsmethoden, fächerübergreifendes Arbeiten und selbstgesteuertes Lernen 

eingeübt werden soll  

Wahlfächer  alle übrigen Fächer, die freiwillig angewählt werden können 

 

 Sie müssen eine Pflichtstundenzahl pro Unterrichtswoche in den vier Schulhalbjahren erbrin-

gen. Diese beträgt durchschnittlich mindestens 34 Stunden. 

 Der Unterricht wird auf erhöhtem Anforderungsniveau (eA) in vierstündigen Fächern und auf 

grundlegendem Anforderungsniveau (gA) in vier- oder zweistündigen Fächern erteilt. 

 Der Unterricht findet in allen Abiturprüfungsfächern vierstündig statt.  

11. Welche Belegungsverpflichtungen gehen mit den unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen einher? 

In der Qualifikationsphase erhalten Sie Unterricht in vier thematisch bestimmten Schulhalbjahresab-

schnitten. Dieser kann in manchen Fächern auch jahrgangsübergreifend sein und fächerübergreifende 

sowie fächerverbindende Aspekte berücksichtigen.  

 Beachten Sie, dass der Unterricht in drei Fächern, darunter in den Schwerpunktfächern, auf 

erhöhtem Niveau (eA) erteilt wird. 

 Vor dem Eintritt in die Qualifikationsphase entscheiden Sie sich im Rahmen des Angebots der 

Schule für das: 

1. sprachliche Profil: mit zwei fortgeführten Fremdsprachen (P1, P2) oder einer fortgeführten 

Fremdsprache (P1) und Deutsch (P2) 

2. musisch-künstlerische Profil: mit Musik (P1) und Deutsch bzw. Mathematik (P2) oder Kunst 

(P1) und Deutsch bzw. Mathematik (P2) 

3. gesellschaftswissenschaftliche Profil: mit Geschichte (P1) und Politik (P3) oder Religion (P3) 

oder Erdkunde (P3) 

4. naturwissenschaftliche Profil: mit zwei Naturwissenschaften (P1, P2) oder einer Naturwissen-

schaft (P1) und Mathematik (P2) 

 Sowohl das Angebot der Schule als auch die Einrichtung der Schwerpunkte und die Zu-

ordnung der Fächer zu den Schwerpunkten orientieren sich grundsätzlich an den Wahlen 

der Schüler des jeweiligen Jahrgangs und sind nicht von vornherein festgesetzt. 

 Werden bestimmte Fächer zu gering angewählt, können entsprechende Kurse nicht oder 

nicht in beiden Anforderungsniveaus eingerichtet werden. 

 Sollte ein Schwerpunkt oder Fachangebot überbelegt sein, entscheidet das Losverfahren 

über die Teilnahme. 

 Im Durchschnitt bilden bestenfalls 20 Schüler einen Kurs. 

 Zudem werden vorrangig die Kurse eingerichtet, die dem naturwissenschaftlichen und 

dem sprachlichen Schwerpunkt zugeordnet sind. 
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Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über mögliche Unterrichtsfächer und die Bele-

gungsverpflichtungen in den einzelnen Schwerpunkten der Qualifikationsphase: 

 

Schwerpunkt: 

W
o

ch
en

st
u

n
d

en
 

H
a

lb
ja

h
re

 

Sprachen 
musisch-

künstlerisch 
Gesellschaftswissenschaften Naturwissenschaften 

S
ch

w
er

p
u

n
k

tf
ä
ch

er
 

fortgeführte 

Fremdsprache 
Kunst oder Musik Geschichte Naturwissenschaft 4

2) 
4 

weitere 

Fremdsprache
3) Deutsch

3) 
Politk/Wirtschaft

4)
, 

Erdkunde oder 

Ev. Religion 

weitere 

Naturwissenschaft
5) 4 4 

K
er

n
fä

ch
er

 

Deutsch
3) 

 Deutsch Deutsch 4 4 

 Fremdsprache Fremdsprache Fremdsprache 4 4 

Mathematik Mathematik
3) 

Mathematik Mathematik
5) 

4 4 

E
rg

ä
n

zu
n

g
sf

ä
ch

er
 

Naturwissenschaft Naturwissenschaft Naturwissenschaft  4 4 

Musik, Kunst oder 

Darstellendes 

Spiel
6) 

Musik, Kunst 

oder Darstellen-

des Spiel
6) 

Musik, Kunst oder Darstel-

lendes Spiel
6) 

Musik, Kunst oder 

Darstellendes Spiel
6) 2 2 

Geschichte Geschichte  Geschichte 2 2 

Politik/Wirtschaft Politik/Wirtschaft Politik/Wirtschaft
4) 

Politik/Wirtschaft 2 2 

Ev. Religion oder 

Werte und Nor-

men
7) 

Ev. Religion oder 

Werte und Nor-

men
7) 

Ev. Religion oder 

Werte und Normen
7) 8) 

Ev. Religion oder 

Werte und Normen
7) 2 4 

  

weitere Fremdsprache 

oder  

weitere Naturwissenschaft
9) 10) 

 4 2 

Sport
11) 

Sport
11) 

Sport
11) 

Sport
11) 

2 4 

Seminarfach Seminarfach Seminarfach Seminarfach 2 4 

W
a
h

lf
ä
ch

er
 

weitere Fächer aus dem Angebot der Schule
12) 

+ + 
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Fußnoten gemäß Anlage 3 zu §10 Abs. 2 und §12 Abs. 1 VO-GO: 

 

1) Auf die zusätzlichen Belegungs- und Stundenverpflichtungen, die sich aus der Wahl eines Prüfungsfaches im gesellschaftswissenschaft-

lichen Aufgabenfeld nach § 11 Abs. 4 Nr. 1 ergeben, wird hingewiesen. 
Die Fußnote 2) aus der VO-GO ist für das Gymnasium Bruchhausen-Vilsen nicht relevant. 
3) Im sprachlichen Schwerpunkt kann die weitere Fremdsprache als Schwerpunktfach durch das Fach Deutsch ersetzt werden; die Bele-

gungs- und Einbringungsverpflichtungen in dieser Fremdsprache bleiben hiervon unberührt. Im musisch-künstlerischen Schwerpunkt kann 

das Fach Deutsch als Schwerpunktfach durch das Fach Mathematik ersetzt werden; die Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen im 

Fach Deutsch bleiben hiervon unberührt. 
4) Sofern Politik-Wirtschaft nicht als Schwerpunktfach gewählt wird, muss es zwei Schulhalbjahre lang als Ergänzungsfach belegt werden. 
5) Die weitere Naturwissenschaft kann durch das Fach Mathematik oder Informatik ersetzt werden; wird sie durch das Fach Mathematik 

ersetzt, so bleiben die Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen in dieser Naturwissenschaft hiervon unberührt. 
6) Sofern Kunst oder Musik als Prüfungsfach gewählt worden ist, kann Darstellendes Spiel nicht zusätzlich als mündliches Prüfungsfach 

gewählt werden. 
7) Wer nicht das Fach Religion wählt, muss das Fach Werte und Normen belegen. Wird Religionsunterricht der Religionsgemeinschaft, der 

die Schülerin oder der Schüler angehört, nicht angeboten und muss nach § 128 Abs. 1 NSchG an dessen statt keines der dort genannten 

Fächer gewählt werden, so ist ein anderes Fach, das nicht Prüfungsfach ist, aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zu bele-

gen; dieses Fach kann auch Werte und Normen sein. 
8) Sofern Religion nicht als Schwerpunktfach gewählt wird, muss es vier Schulhalbjahre lang als Ergänzungsfach belegt werden. 
9) Die weitere Naturwissenschaft kann durch das Fach Informatik ersetzt werden. 
10) Es kann nur ein Fach gewählt werden, in dem in der Einführungsphase durchgehend am Unterricht teilgenommen wurde. 
11) Ist Sport fünftes Prüfungsfach, so müssen zusätzlich je Schulhalbjahr zwei Stunden Sporttheorie belegt werden. Wer auf Dauer vom 

Sportunterricht befreit ist, belegt stattdessen ein anderes Fach seiner Wahl. 
12) Die Wahlmöglichkeiten richten sich nach dem Angebot der Schule. Wird ein Wahlfach als Prüfungsfach gewählt, so ist es vierstündig 

zu belegen. Je nach Anwahl des Schwerpunkts und der Prüfungsfächer erfolgt eine zusätzliche Wahl im Rahmen der Schülerpflichtstunden-

zahl nach § 10 Abs. 2. 

 

12. Welche Fächer sind welchem Aufgabenfeld zugeordnet und grundsätzlich als Prüfungsfach an 

unserer Schule wählbar?  

Bis auf die Fächer Sport und das Seminarfach sind alle Fächer der Qualifikationsphase einem der drei 

Aufgabenfelder A, B, C zugeordnet. Beachten Sie bitte, dass nicht alle Fächer als Prüfungsfächer 

wählbar sind. 

Aufgabenfelder Fächer 

Wählbar als Prüfungsfach mit 

erhöhtem  grundlegendem  

Anforderungsniveau 

sprachlich 

künstlerisch 

musisch 

A 

Deutsch   

Englisch   

Französisch   

Latein -
1) 

 

Kunst   

Musik   

Darstellendes Spiel -   
2)

 

gesellschaftswissenschaftlich B 

Politik/Wirtschaft   

Geschichte   

Erdkunde   

Ev. Religion   

Werte und Normen - - 

mathematisch 

naturwissenschaftlich 

technisch 

C 

Mathematik   

Biologie   

Chemie   

Physik   

Informatik
 

-
 

-
 

 Seminarfach - - 

 Sport -
 3) 

 

Fußnoten gemäß Anlage 4 zu §11 Abs. 1 und 2 VO-GO: 
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1) Latein als Prüfungsfach auf erhöhtem Anforderungsniveau wird angestrebt und ist von der Anzahl der Schülereinwahlen 

abhängig. 

2) Darstellendes Spiel auf grundlegendem Niveau ist von der Anzahl der Schülereinwahlen abhängig. 

3) Sport kann nur fünftes Prüfungsfach (P5) sein. Sie müssen eine ärztliche Unbedenklichkeitserklärung vorlegen und ein 

Ersatzfach wählen. Zu der mündlichen Prüfung kommt eine praktische Prüfung hinzu. 

  

 

13. Wie kann ich mir ein Stundenplan nach bestimmten Profilen/Schwerpunkten vorstellen?  

Nachfolgend erhalten Sie für jeden Schwerpunkt (A, B, C) jeweils ein Kombinationsbeispiel der mög-

lichen Stundengestaltung. Beachten Sie bitte, dass weitere unterschiedliche Kombinationen möglich 

sind. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Bedingungen für die Wahl der Prüfungsfächer und die 

sonstigen Beleg- und Einbringverpflichtungen erfüllt sind. Letzteres verstehen Sie noch besser, wenn 

Sie das Kapitel Gesamtqualifikation für die Abiturprüfung gelesen haben.  

 

 bedeutet Schwerpunktfach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedeutet Schwerpunktfach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für ein sprachliches Profil 

Fächer 
Stunden pro Halbjahr 

11.1 11.2 12.1 12.2 

Deutsch P4 4 4 4 4 

fortgeführte Fremdsprache  P2 4 4 4 4 

Mathematik  4 4 4 4 

Naturwissenschaft P5 4 4 4 4 

fortgeführte Fremdsprache  P1 4 4 4 4 

Geschichte P3 4 4 4 4 

Kunst  2 2   

Politik/Wirtschaft    2 2 

Ev. Religion  2 2 2 2 

Sport  2 2 2 2 

Seminarfach  2 2 2 2 

Wahlfach  2 2 2 2 

      

Wochenstunden  34 34 34 34 

Einbringen: 4 De + 4 fF1 + 4 Ma + 4 Nat + 4 fF2+ 4 Ge 

+ 2 Ku + 2 Po + 2 Re + 2 SF 

+ 4 weitere Ergebnisse = 36 

Beispiel für ein musisch-künstlerisches Profil 

Fächer 
Stunden pro Halbjahr 

11.1 11.2 12.1 12.2 

Deutsch  P2 4 4 4 4 

fortgeführte Fremdsprache P3 4 4 4 4 

Mathematik  4 4 4 4 

Naturwissenschaft P4 4 4 4 4 

Kunst oder Musik  P1 4 4 4 4 

Ev. Religion P5 4 4 4 4 

Musik oder Kunst    2 2 

Geschichte  2 2   

Politik/Wirtschaft    2 2 

Sport  2 2 2 2 

Seminarfach  2 2 2 2 

Wahlfach  4 4 2 2 

      

Wochenstunden  34 34 34 34 

Einbringen: 4 De + 4 F1 + 4 Ma + 4 Nat + 4 Ku+ 4 Re 

+ 2 Mu + 2 Ge + 2 Po + 2 SF 

+ 4 weitere Ergebnisse = 36 
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bedeutet Schwerpunktfach 

P3 ist automatisch das zweite Schwerpunktfach. 

P2 muss Deutsch, eine fortgeführte Fremdsprache, 

Mathematik oder eine Naturwissenschaft sein. 

Neben den beiden Schwerpunktfächern aus dem 

Aufgabenfeld B können Sie kein weiteres Prüfungs-

fach unter den Fächern wählen, für die sonst nur 

eine zweistündige Verpflichtung besteht (Ku, Mu, 

weiteres B-Fach). 

 

 

 

 

 

 

 

bedeutet Schwerpunktfach 

Die zweite Naturwissenschaft ist auch dann von 

Ihnen einzubringen, wenn sie als Schwerpunktfach 

durch Mathematik ersetzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für ein gesellschaftswissenschaftliches Profil 

Fächer 
Stunden pro Halbjahr 

11.1 11.2 12.1 12.2 

Deutsch P2 4 4 4 4 

Fremdsprache P5 4 4 4 4 

Mathematik  4 4 4 4 

Naturwissenschaft P4 4 4 4 4 

Geschichte  P1 4 4 4 4 

Politik/Wirtschaft  P3 4 4 4 4 

FS / Naturwissenschaft  4 4   

Kunst    2 2 

Ev. Religion  2 2 2 2 

Sport  2 2 2 2 

Seminarfach  2 2 2 2 

Wahlfach    4  

      

Wochenstunden  34 34 36 32 

Einbringen: 4 De + 4 F1 + 4 Ma + 4 Nat + 4 Ge+ 4 Po  

+ 2 FS/Nat  + 2 Ku + 2 Re  + 2 SF 

+ 4 weitere Ergebnisse = 36 

 

Beispiel für ein naturwissenschaftliches Profil 

Fächer 
Stunden pro Halbjahr 

11.1 11.2 12.1 12.2 

Deutsch P3 4 4 4 4 

Fremdsprache  4 4 4 4 

Mathematik P2 4 4 4 4 

Naturwissenschaft 2   4 4 4 4 

Naturwissenschaft 1  P1 4 4 4 4 

Ev. Religion P4 4 4 4 4 

Kunst oder Musik  2 2   

Geschichte    2 2 

Politik/Wirtschaft  2 2   

Sport P5 4 4 4 4 

Seminarfach  2 2 2 2 

Wahlfach    2 2 

      

Wochenstunden  34 34 34 34 

Einbringen: 4 De + 4 F1 + 4 Ma + 4 Nat1 + 4 N2 + 4 Re + 2 Ku + 

2 Ge + 2 Po + 2 SF + 4 Sp = 36 
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Gesamtqualifikation für die Abiturprüfung  

Im Folgenden erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu der Gesamtqualifikation hinsichtlich der 

Abiturprüfung. 

14. Was muss ich bei der Wahl der Prüfungsfächer und Prüfungskombinationen beachten? 

 Sie wählen vor dem Eintritt in die Qualifikationsphase vier schriftliche Abiturprüfungsfächer 

(P1 bis P4) und ein mündliches Abiturprüfungsfach (P5) aus dem Angebot unserer Schule.  

 Diese Fächer werden vierstündig unterrichtet. 

 Beachten Sie, dass ein Wechsel der Prüfungsfächer nur in Ausnahmefällen im Verlauf des ers-

ten Jahres der Qualifikationsphase möglich ist und zwar nur, wenn bereits der passende Unter-

richt auf dem entsprechenden Anforderungsniveau besucht wurde. Sie müssen dafür einen 

schriftlichen Antrag stellen und die Änderung wird in Ihr Studienbuch eingetragen. 

 Achten Sie weiterhin darauf, dass unter den fünf Prüfungsfächern: 

 

Ÿ jedes Aufgabenfeld (A, B, C) mindestens einmal vertreten ist 

Ÿ Deutsch, eine Fremdsprache oder Mathematik zwei der Kernfächer bilden 

Ÿ drei Fªcher das erhöhte Anforderungsniveau haben (inkl. der Schwerpunktfächer)  

 

Sie sehen, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Wahl des Schwerpunktes und der Wahl 

der Prüfungsfächer besteht!  

Des Weiteren sollten Sie darauf achten, dass: 

 Sie nur die Unterrichtsfächer als Prüfungsfächer wählen können, die Sie in der Einführungs-

phase mindestens ein Halbjahr, bei den Fremdsprachen das ganze Schuljahr lang belegt haben. 

 Ihre Prüfungsfächer so zu wählen sind, dass die Zahl von 36 Schulhalbjahresergebnissen (No-

ten), die in die Gesamtqualifikation einzubringen sind, nicht überschritten wird. 

 die Zahl der Wochenstunden hinsichtlich Ihrer Prüfungsfächer im Durchschnitt nicht oder nur 

geringfügig größer als 34 Stunden ist. 

 ein Sachfach, in dem Sie Unterricht fremdsprachig erhalten haben nur als fünftes Prüfungsfach 

gewählt werden kann, wenn in der Einführungsphase dieser Unterricht mindestens ein Schul-

halbjahr lang besucht worden ist und die Fremdsprache als weiteres Fach (nicht unbedingt 

Prüfungsfach) gewählt wird. 

                                                                                                                                      

Achtung: Sie haben gegenüber der Schule keinen Anspruch, ein bestimmtes Prüfungsfach 

oder eine bestimmte Prüfungsfachkombination zu wählen. Jede Schule bietet die Kurse im 

Rahmen der bestehenden Möglichkeiten an.       

Jede Prüfungsfachkombination führt zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur), es wird kei-

ne fachgebundene Hochschulreife vergeben.  

 

15. Welche Fächer muss ich verpflichtend in die Gesamtqualifikation einbringen?  

 Alle Bewertungen Ihrer von Ihnen belegten Fächer werden im Studienbuch und im 

Abiturzeugnis aufgeführt.  
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 Bei der Berechnung der Gesamtqualifikation werden nur Ihre Leistungen in den Prü-

fungsfächern und in den weiteren festgelegten Pflichtfächern der Qualifikationsphase 

sowie die Leistungen in der Abiturprüfung berechnet. 

 Die Einbringverpflichtungen sind auch von der Wahl des Schwerpunktes und der Prü-

fungsfächer abhängig. 

 

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Einbringungsverpflichtungen: 

Fach 

A
n

za
h

l 
d

er
  

S
ch

u
lh

al
b
ja

h
re

se
rg

eb
n
is

se
 1) Die Schulhalbjahresergebnisse müssen dasselbe Fach betreffen. 

2) Waren Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache neu zu erwer-

ben, müssen zwei Schulhalbjahresergebnisse eingebracht werden, 

auch wenn die Einbringungsverpflichtungen mit einer anderen als in 

der Einführungsphase neu begonnenen Fremdsprache erfüllt werden. 

Halbjahresergebnisse in einer in der Einführungsphase neu begonne-

nen weiteren Fremdsprache können eingebracht werden. 

3) Einbringungsverpflichtung gilt nur bei Wahl des sprachlichen 

Schwerpunktes. 

4) Beide Schulhalbjahresergebnisse müssen dasselbe Fach betreffen. 

Im musisch-künstlerischen Schwerpunkt müssen zwei Halbjahreser-

gebnisse in dem nicht als Schwerpunktfach gewählten Fach einge-

bracht werden. 

5) Wurde Religionsunterricht der Religionsgemeinschaft, der die 

Schülerin oder der Schüler angehört, nicht angeboten und stattdessen 

das Fach Werte und Normen nicht gewählt, so sind zwei aufeinander 

folgende zusätzliche Halbjahresergebnisse eines anderen gesell-

schaftswissenschaftlichen Faches, welches nicht Prüfungsfach ist, 

einzubringen. 

6) Diese Einbringungsverpflichtung besteht nur im naturwissen-

schaftlichen Schwerpunkt. Die Naturwissenschaft kann durch vier 

Halbjahresergebnisse aus Informatik ersetzt werden.  

7) Es muss sich um die Ergebnisse aus zwei unmittelbar aufeinander 

folgenden Halbjahren handeln, darunter das Ergebnis des Halbjahres, 

in dem die Facharbeit geschrieben worden ist. Je nach Fächerwahl 

können auch mehr als zwei Halbjahresergebnisse eingebracht werden. 

8) Die Einbringungsverpflichtung besteht nur im gesellschaftswissen-

schaftlichen und im sportlichen Schwerpunkt. Die weitere Naturwis-

senschaft kann durch Informatik ersetzt werden. In diesem Fall sind 

zwei Halbjahresergebnisse im Fach Informatik einzubringen. 

Deutsch 4 

eine Fremdsprache
1) 2) 

4 

weitere Fremdsprache
1) 3) 

4 

Kunst oder Musik
4) 

2 

Politik/Wirtschaft 2 

Geschichte 2 

Ev. Religion,  

Werte und Normen
5) 2 

Mathematik 4 

eine Naturwissenschaft
1) 

4 

weitere Naturwissenschaft
1) 6) 

4 

Seminarfach
7) 

2 

weitere Naturwissenschaft oder 

weitere Fremdsprache
8) 2 

 

 Beachten Sie bitte, dass in jedem Schwerpunkt die vier Halbjahresnoten der fünf Prüfungsfä-

cher eingebracht werden müssen  

 Zudem müssen mindestens die Noten der in der Tabelle aufgelisteten Fächer eingebracht wer-

den, sollten diese nicht ohnehin schon Ihre Prüfungsfächer sein. 

 Nochmal: Insgesamt müssen Sie genau 36 Halbjahresergebnisse (Noten) einbringen. 

 

16. Welche Einbringungsverpflichtung habe ich für das Fach Sport?  

 Sollte Sport Ihr Prüfungsfach sein, müssen Sie alle vier Schulhalbjahresergebnisse der Quali-

fikationsphase in die Gesamtqualifikation einbringen. Es werden jeweils Gesamtbewertungen 

aus der Sportheorie und der Sportpraxis gebildet. 

 Haben Sie Sport nicht als Prüfungsfach gewählt, können Sie höchstens drei Schulhalbjahres-

ergebnisse der Qualifikationsphase einbringen. 

 Bringen Sie mehr als ein Schulhalbjahresergebnis in die Gesamtqualifikation ein, so gilt, dass 

die Ergebnisse in mindestens zwei verschiedenen Sportarten, darunter in mindestens einer In-

dividualsportart, erreicht worden sein müssen. 
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Die mündliche und schriftliche Abiturprüfung  

Wichtig für Sie sind auch Antworten rund um die Abiturprüfung. 

17. In welchem Zusammenhang stehen meine Fächerkombinationen mit der Abiturprüfung? 

 Ihre Abiturprüfung findet in den fünf Prüfungsfächern statt:       

                              

Im ersten (P1) bis vierten Prüfungsfach (P2/P3/P4)                       im fünften Prüfungsfach (P5) 

                               Schriftlich!                                                     nur mündlich! 

 

 Sie können auf Wunsch zusätzlich freiwillige mündliche Prüfungen in den schriftlichen Fä-

chern belegen.  

 Bei starken Abweichungen von der Vornote oder wenn das Bestehen der Abiturprüfung in Ge-

fahr ist, setzt die Prüfungskommission Prüfungen an. 

 Ihre Ergebnisse aus der schriftlichen und der mündlichen Abiturprüfung werden 2:1 ge-

wichtet!  

18. Wie muss ich mir die Abiturprüfung im Allgemeinen vorstellen? 

                                                             

                         

 

 Achtung: Sie können für die Gesamtqualifikation des Abiturs auch eine besondere Leistung 

einbringen. Das können beispielsweise eine selbstständig angefertigte Seminar- oder Jahresar-

beit oder ein ausführlicher Beitrag aus einem vom Land Niedersachsen geförderter Schüler-

wettbewerb sein. 

 Diese besondere Lernleistung gilt es zu dokumentieren und in einem Kolloquium (Präsentati-

onsprüfung) vorzustellen.  

 Die Bewertung der besonderen Lernleistung geht an Stelle des 4. Prüfungsfaches in die Abi-

turnote. 

 Die Bedingungen zur Wahl der Prüfungsfächer bleiben hiervon unberührt.  

 

Berechnung der 
Gesamtqualifikation 

 

mündliche Prüfung: Einzelprüfung  
in den Anforderungsbereichen 

(AFB I-III) mit Semesterübergriff , 

 20 Min. Vorbereitungszeit  

 

schriftliche Prüfung: landesweit 
einheitliche Aufgaben (Zentralabitur), vier-

bzw. sechsstündig   
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 19. Wie wird meine Gesamtqualifikation (Abitur) berechnet?  

Berechnung der Gesamtqualifikation gemäß §15 der AVO-GOBAK 

 

Die 36 Schulhalbjahresergebnisse und die Prüfungsergebnisse sind wie folgt einzubringen: 

 

Block I:  

28 Schulhalbjahresergebnisse, darunter die Schulhalbjahresergebnisse des dritten bis fünften Prü-

fungsfachs aus dem ersten bis vierten Schulhalbjahr, in einfacher Wertung sowie die 8 Schulhalbjah-

resergebnisse des ersten und zweiten Prüfungsfachs aus dem ersten bis vierten Schulhalbjahr in zwei-

facher Wertung. 

 

Block II:  

Die Prüfungsergebnisse in den fünf Prüfungsfächern werden vierfach gewertet, wobei an die Stelle des 

vierten Prüfungsfachs das Ergebnis einer besonderen Lernleistung nach § 11 Abs. 4 der AVO-

GOBAK treten kann. 

 

In der gymnasialen Oberstufe müssen im Block I mindestens 200 Punkte erreicht werden; dabei 

müssen unter den 28 Schulhalbjahresergebnissen in einfacher Wertung mindestens 24 und unter den 

acht Schulhalbjahresergebnissen in zweifacher Wertung mindestens fünf Schulhalbjahresergebnisse 

mit mindestens je 5 Punkten in einfacher Wertung erreicht worden sein.  

 

Im Block II müssen mindestens 100 Punkte erreicht werden; dabei müssen in drei Prüfungsfächern, 

darunter im ersten oder zweiten Prüfungsfach, jeweils mindestens 20 Punkte erreicht worden sein. 

 

Hat der Prüfling die Abiturprüfung nicht bestanden, so kann er das dritte und vierte Schulhalbjahr und 

die Abiturprüfung einmal wiederholen. Bei zweimaligem Nichtbestehen kann die Schule die nochma-

lige Wiederholung der Prüfung unter besonderem Grund nach § 3 Abs. 1 Satz 4 VO-GO oder § 3 Abs. 

1 Satz 4 VO-AK gestatten. 

Halbjahresergebnisse und Prüfungsergebnisse, die in einfacher Wertung unter 05 Punkten liegen, dür-

fen nur in begrenzter Anzahl vorkommen. Kurse, die mit 00 Punkten bewertet werden, gelten als 

Ănicht belegtñ, kºnnen in einer schriftlichen Abiturpr¿fung jedoch durch eine zusªtzliche m¿ndliche 

Prüfung verbessert werden. 

 

Beispielrechnung: 

Fächer 
Schulhalbjahresergebnisse 

schriftliche 

Abiturprüfung 

mündliche 

Abiturprüfung 

11.1 11.2 12.1 12.2   

Deutsch P4 10 10 11 10 13 - 

fortgeführte Fremdsprache  P2 11 11 10 10 08 11 

Mathematik  07 08 07 07 - - 

Naturwissenschaft P5 04 05 04 04 - 07 

fortgeführte Fremdsprache  P1 12 13 15 13 13 - 

Geschichte P3 09 05 07 06 07 - 

Kunst  12 11 - - - - 

Politik/Wirtschaft  09 08 - - - - 

Religion  14 12 10 12 - - 

Sport  08 13 10 09 - - 

Seminarfach  12 14 03 04 - - 
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Einbringen: 4 De + 4 fF1 + 4 Ma + 4 Nat + 4 fF2 + 4 Ge 

+ 2 Ku + 2 Po + 2 Re + 2 SF + 

4 weitere Ergebnisse = 36  

Block I: 

einfach: 

4 De + 4 Ma + 4 Nat + 4 Ge + 2 Ku + 2 Po + 2 Re + 2 SF + 2 Re, 2 SP 

41 P. + 29 P. + 17 P. + 27 P. + 23 P. + 17 P. + 26 P.+26P. + 44 P.  

 

= 250 P. 

 

doppelt: 

4 fF1 + 4 fF2 

106 P.+ 84 P.  

 

= 190 P. 

  = 440 P. 

Ergebnis I = 440 * 40/44 = 400 

1. Bedingung: 400  200  

2. Bedingung: nur drei Halbjahresergebnisse unter 05 P.  

 

Block II: = 4 * (13 + (2*08+1*11)/3 + 07 + 13 + 07) = 196 

1. Bedingung: 196  100  

2. Bedingung: drei gewichtete Prüfungsergebnisse mind. 20 P.  

 

Summe Block I und Block II: 596 entspricht laut Tabelle einer Durchschnittsnote von 2,3 

 

Durchschnittsnote Punkte  Durchschnittsnote Punkte 

4,0 300  2,4 571-588 

3,9 301-318  2,3 589-606 

3,8 319-336  2,2 607-624 

3,7 337-354  2,1 625-642 

3,6 355-372  2,0 643-660 

3,5 373-390  1,9 661-678 

3,4 391-408  1,8 679-696 

3,3 409-426  1,7 697-714 

3,2 427-444  1,6 715-732 

3,1 445-462  1,5 733-750 

3,0 463-480  1,4 751-768 

2,9 481-498  1,3 769-786 

2,8 499-516  1,2 787-804 

2,7 517-534  1,1 805-822 

2,6 535-552  1,0 823-900 

2,5 553-570    

 

20. Gibt es Tipps, die mir bei der Erstellung meiner eigenen Unterrichtsplanung helfen?  

 Wählen Sie Ihre Fächer und Fächerschwerpunkte bestenfalls vor dem Hintergrund bisheriger 

Unterrichtserfahrungen, Interessen und Berufs- oder Studienwünsche.  

 Sollte Ihnen diese Vorgehensweise schwerfallen, ist es kein Problem, denn jede Fächerkombi-

nation der Oberstufenverordnung ermöglicht Ihnen die Allgemeine Hochschulreife. 

 Beachten Sie bei der Wahl zur Qualifikationsphase folgende Reihenfolge: 
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die Aufgabenfelder 
A,B,C durch diese 
fünf Aufgabenfeldern 
abgedeckt sind  

zwei der drei Fächer 
Deutsch, Mathematik 
oder eine 
Fremdsprache unter 
den fünf 
Prüfungsfächern sind  

drei der 
Prüfungsfächer auf 
erhöhtem 
Anforderungsniveau 
gewählt werden, 
darunter die beiden 
Schwerpunktfächer  

Wählen Sie einen fachbezogenen Schwerpunkt/Profil und insgesamt fünf Prüfungsfächer, so dass:  

 

 Achten Sie bei Ihrer Fächerwahl darauf, dass Sie durchschnittlich 34 Wochenstunden pro 

Schulhalbjahr absolvieren und dass Sie genau 36 Schulhalbjahresergebnisse in die Gesamt-

qualifikation einbringen. 

 Achten Sie auf die Mindestbelegungsverpflichtungen der Fächer. 

 Beachten Sie, dass der Wochenplan höchstens sieben 4-stündige und vier 2-stündige oder 

sechs 4-stündige und sechs 2-stündige Kurse enthalten darf.  

Die Termine für die Abiturprüfungen sind durch das niedersächsische Kultusministerium wie folgt 

festgesetzt: 

Abitur 2012: 

Ende des vierten Schulhalbjahres der Qualifikationsphase  Do, 19.4.2012 

Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern (Haupttermin)  Sa, 21.4. - Mo, 14.5.2012 

Prüfung in den mündlichen Prüfungsfächern Mo, 14.5. - Fr, 25.5. 2012 

Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern (1. Nachschreib-

termin)  

Mi, 23.5. - Fr, 15.6.2012 

mündliche Nachprüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern Mo, 2.7. - Mi, 4.7.2012 

Aushändigung der Abiturzeugnisse Do, 5.7. - Sa, 7.7.2012 
 

Abitur 2013: 

Ende des vierten Schulhalbjahres der Qualifikationsphase  Do, 4.4.2013 

Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern (Haupttermin)  Sa, 6.4.- Do, 25.4.2013 

Prüfung in den mündlichen Prüfungsfächern Mo, 6.5.- Fr, 17.5. 2013 

Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern (1. Nachschreib-

termin)  

Di, 7.5.- Fr, 31.5.2013 

mündliche Nachprüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern Mo, 17.6. - Mi, 19.6.2013 

Aushändigung der Abiturzeugnisse Do, 20.6. - Sa, 22.6.2013 
 

Die zeitliche Reihenfolge für die Prüfungsfächer des Haupttermins entnehmen Sie bitte der Internetad-

resse: http://www.mk.niedersachsen.de.  

 

Viel Erfolg!  

http://www.mk.niedersachsen.de/
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Notizen: 
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